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Planung des neuen Schuljahres 
 

An allen Schulen läuft zurzeit die Vorbereitung des neuen Schuljahres. 

Zur Erinnerung: Laut § 79 Abs. (3) Nr. 9 SchulG entscheidet die Gesamtkonferenz über die „Grund-

sätze der Verteilung der Lehrerstunden aus dem Gesamtstundenpool, des Einsatzes der Lehrkräfte 

und der sonstigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unterricht, Betreuung, Auf-

sicht und Vertretung, der Verteilung besonderer dienstlicher Aufgaben sowie besondere Formen der 

Arbeitszeitregelung“. 

Damit die Gesamtkonferenz Grundsätze zur Verteilung des Gesamtstundenpools beschließen kann, 

ist es notwendig, dass dieser Pool bekannt ist. Fordern Sie die Offenlegung ggf. bei Ihrer Schulleitung 

ein. Damit Grundsatzbeschlüsse noch in die Planung des neuen Schuljahres einbezogen werden kön-

nen, sollten Sie ggf.  noch Anträge für die letzte Gesamtkonferenz im Schuljahr auf den Weg bringen. 

Genauere Hinweise können Sie in verschiedenen Infos der Beschäftigtenvertretungen auf unserer 

Homepage nachlesen.  

 

 

Erhöhung der Aufwandsvergütung für Schüler*innenfahrten 
 

Bei der Erstattung von anfallenden Kosten für Übernachtung und Verpflegung auf Schü-

ler*innenfahrten gibt es Höchstgrenzen, die oft weit unter den tatsächlichen Kosten liegen. 

Folgender Fall führte zu einem interessanten Urteil: 

Eine beim Land Berlin beschäftigte Erzieherin hat für eine genehmigte Schüler*innenfahrt nach 

Brandenburg die Erstattung der entstandenen Kosten für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 

116 € beantragt. Der Arbeitgeber erstattete der Kollegin mit Hinweis auf die AV Veranstaltungen 

pauschaliert 10 € pro Tag, insgesamt also 50 €. 

Dieser Erzieherin wurde in einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 

13.12.2016 (LAG BB 7 Sa 804/16) nun die Differenz zu ihren tatsächlichen Kosten, also 66 €, zuge-

sprochen. Das LAG stellte fest, dass der gewährte Pauschalbetrag von 10 € für eine Übernachtung 

„selbst die Nutzung eines dort gelegenen Zeltplatzes“ nicht abdeckt.  

Die Senatsverwaltung hat auf dieses Gerichtsurteil reagiert und die Höchstgrenze für die Erstattung 

von Kosten für Unterkunft und Verpflegung innerhalb von Berlin, in den angrenzenden Landkreisen 

und Potsdam von 10 € auf 20 € erhöht. 

Wenn Sie bereits auf einer Schüler*innenfahrt waren, die am 13.12.2016 oder später endete,      

können Sie die höhere Aufwandsvergütung innerhalb von sechs Monaten schriftlich bei der zu-         

ständigen Reisekostensachbearbeiterin, Frau Kerstin Baum (04 I Vw 1.3, Waldschulallee 31,        

14055 Berlin), geltend machen. 



    

Vorsicht bei Stundenaufstockungen im laufenden Schuljahr 

 

Mehrere teilzeitbeschäftigte Kolleg*innen haben auf Wunsch der Schulleitung eine Stundenaufsto-

ckung im laufenden Schuljahr beantragt und nicht genehmigt bekommen. Da die Kolleg*innen und 

Schulleiter*innen davon ausgegangen sind, dass die Aufstockung genehmigt wird, haben die Kol-

leg*innen auch bereits die höhere Stundenzahl gearbeitet. Trotzdem gibt es kein Anrecht auf die 

Stundenaufstockung im laufenden Schuljahr! Problemlos ist dagegen die Stundenaufstockung über 

eine PKB-Vereinbarung. Hier werden Zeitraum und Höhe der Stundenaufstockung individuell zwi-

schen Kolleg*in und Schulleiter*in schriftlich vereinbart. 
 

 

Schulinternes Curriculum (SchiC) 

 

Die Senatsverwaltung teilt in Ihren Praxisinformationen für Berliner Schulleitungen (Februar/März 

2017) mit, dass es „keinerlei Vorgaben zum Detailliertheitsgrad des schulinternen Curriulums“ gibt. 

„Den Schulen steht es frei, die jeweils für sie passende Dokumentationsform zu wählen und Bewähr-

tes zu integrieren.“ 

 

 

Gutscheine für Erste-Hilfe-Kurse 

 

Die Schulen bekommen von der Unfallkasse Berlin Gutscheine für Erste-Hilfe-Kurse. Mit einem sol-

chen Gutschein können Sie einen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs bei einem anerkannten Ausbildungs-

träger absolvieren. Die Liste der anerkannten Ausbildungsträger finden Sie hier www.bg-qseh.de.  

 

 

Sprechstunde fällt aus 

 

Unsere offenen Sprechstunden am 15. und am 22. Juni müssen aus organisatorischen Gründen leider 

ausfallen. 

 

 

Personalversammlung im Schuljahr 2017/18 

 

Die nächste Personalversammlung findet am 28. November 2017 um 12.00h im Delphi-

Kino statt.  

Bitte vermerken Sie bereits jetzt den Termin im schulinternen Kalender, sodass Terminkollisionen 

vermieden werden. 

 

 

Mit kollegialen Grüßen                                                     

Ihr Personalrat 




